
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Die Bezeichnung dieser Personengruppe ist im Fluss. People First plädiert dafür, diese Personen als „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ zu 

benennen. Im pädagogisch-psychologischen Kontext werden Personen mit einem Intelligenzquotienten zwischen 70 und 85 als lernbehindert 
angesehen. Der hier gemeinte Personenkreis wird im medizinischen Kontext auch als „geistig behindert“ definiert. Der IQ liegt bei dieser Perso-
nengruppe in der Regel unter 70. Die WHO wiederum verweist darauf, dass der Begriff „Behinderung“ nur angemessen ist, wenn die Behinde-
rung auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung zurückzuführen ist. Deshalb wurde in dieser Stellungnahme der Begriff „Menschen mit einer 

Intelligenzminderung“ gewählt. Dabei ist sich die Fachgruppe bewusst, dass dieser Begriff den Personenkreis und ihre Beeinträchtigung unzu-
reichend beschreibt. Es wird angeregt, die Frage nach der angemessenen Begrifflichkeit trialogisch zu lösen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

                                                
2 aus dem Beschluss des G-BA zur Psychotherapie-Richtlinie: Zusätzliche Regelungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung vom 

18.10.2018 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


